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Haushaltssatzung 
der Stadt Lübben (Spreewald) 

für das Haushaltsjahr 2015
Aufgrund der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr.: 
082/2014 vom: 26.02.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird 
im Ergebnishaushalt die
 ordentlichen Erträge auf 23.221.000 €
 ordentlichen Aufwendungen 23.315.700 €
 außerordentlichen Erträge auf 537.100 €
 außerordentlichen Aufwendungen 442.400 €
im Finanzhaushalt die
 Einzahlungen auf 25.443.200 €
 Auszahlungen auf 25.676.300 €
festgesetzt.
Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes 
entfallen auf:
 Einzahlungen aus laufender
 Verwaltungstätigkeit 20.478.300 €
 Auszahlungen aus laufender
 Verwaltungstätigkeit 19.907.300 €
 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.123.900 €
 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 4.964.900 €
 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 2.841.000 €
 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 804.100 €
 Einzahlungen aus der Auflösung von
 Liquiditätsreserven 0 €
 Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0 €

§ 2

Es wird festgesetzt: Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finan-
zierung von Investitionen und lnvestitionsfördermaßnahmen auf
 2.841.000 €
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§ 3

der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
 0 €

§ 4

Die Hebesätze der Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
 (Grundsteuer A) 520 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 380 v.H.

Gewerbesteuer 330 v.H.

§ 5

Erheblichkeitsgrenzen
1. Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwen-

dungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung 
angesehen werden 50.000 €

2. Wertgrenze, ab der Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind

 a. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für 
Hoch- und Tiefbau 250.000 €

 b. Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen 50.000 €

3. Erheblichkeitsgrenzen, ab denen die Gemeindevertretung 
der Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen 
und Auszahlungen vorher zustimmen muss. 25.000 €

4. Erheblichkeitsgrenzen, bei deren Überschreitung eine Nach-
tragssatzung zu erlassen ist

 a) Bei Entstehung eines Fehlbetrages 250.000 €
 b) Bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Auf-

wendungen oder Auszahlungen 50.000 €
5. Nichtzahlungswirksam werdende Aufwendungen, insbeson-

dere die bilanziellen Abschreibungen, interne Leistungsver-
rechnung und Abschlussbuchungen, sind im Sinne des §70 
BbgKVerf grundsätzlich nicht als erheblich anzusehen



Nr. 5/2015 Lübben (Spreewald)- 3 -

6. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen, die durch die Berichtigung von Kontenzuord-
nungen entstehen und das Ergebnis nicht beeinflussen, kön-
nen unabhängig der Wertgrenzen erfolgen.

§ 6

Haushaltssicherungskonzept
Ist nicht erforderlich

§ 7

Sonstiges
Eine rechtsaufsichtliche Genehmigung vom Landrat des Land-
kreises Dahme-Spreewald als allgemeine untere Landesbehör-
de ist erforderlich, da die Haushaltssatzung genehmigungs-
pflichtige Teile enthält.
Diese wurde mit Schreiben vom 25.03.2015 erteilt.
Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan 
und in die Anlagen im Rathaus Poststraße 5 Zimmer 116 (Bür-
gerbüro) nehmen.

Lübben, den 27.03.2015

Lars Kolan (Bürgermeister)

Amtliche Bekanntmachung der Beschlüsse 
der Stadtverordnetenversammlung  

der Stadt Lübben (Spreewald)  
vom 26. März 2015

Die Stadtverordneten beschlossen im öffentlichen Teil der Be-
ratung: 
•	 Beschluss Nr.: 2015/010
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spree-
wald) bevollmächtigt den Bürgermeister zum Abschluss eines 
öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Durchführung der 
aquamediale® mit dem Landkreis Dahme-Spreewald.
Eine zeitnahe Berichterstattung über die Verwendung der Mittel 
gegenüber der Stadtverordnetenversammlung - dem Ausschuss 
für Finanzen, Wirtschaftsförderung, Tourismus und Rechnungs-
prüfung sollte beim Landkreis Dahme-Spreewald (als Veranstal-
ter) abgefragt werden.
Der Beschluss wurde einstimmig bei einer Stimmenthaltung 
gefasst.

•	 Beschluss Nr.: 2015/019
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spree-
wald) beschließt, das Verfahren zur 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 20 „Schlossinsel“ der Stadt Lübben (Spreewald) 
durchzuführen.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst 
die Gesamtfläche der „Schlossinsel“, die im Norden vom Schlan-
gengraben, im Osten sowie Süden von der Kreuzspree und im 
Südwesten sowie Westen von der Hauptspree begrenzt wird.
Ziel der Planänderung ist es, die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für eine Erweiterung des innerhalb des festgesetzten 
Sondergebietes für Erholung, Fremdenverkehr und Beherber-
gung liegenden Hotelbetriebes zu schaffen.
Der Bebauungsplan soll gemäß § 13a Baugesetzbuch als Be-
bauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Bau-
gesetzbuch durchgeführt werden.
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

•	 Beschluss Nr.: 2015/020
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spree-
wald) beschließt, dass dem Bürgermeister für die Dauer seiner 
Amtszeit ein Dienstfahrzeug zur Verfügung gestellt wird, das er 

auch für private Fahrten sowie für die täglichen Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstelle nutzen darf.
Der stellvertretende Bürgermeister wird ermächtigt und beauf-
tragt, mit dem Bürgermeister eine Dienstwagennutzungsverein-
barung abzuschließen.
Der Beschluss wurde einstimmig bei einer Stimmenthaltung 
gefasst.

•	 Beschluss Nr.: 2015/018
Die Stadtverordneten genehmigen dem Bürgermeister vorab 
eine außerplanmäßige Ausgabe im Produkt 210.01 „Schulträger- 
aufgabe“ - Sachkonto 527100 „Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen“ in Höhe von maximal 20.000 Euro.
Die Genehmigung erfolgt im Vorgriff auf die zu erwartenden, 
aber aktuell nicht zu beziffernden Mehraufwendungen im Zu-
sammenhang mit der erhöhten Zahl von Flüchtlingskindern an 
den Lübbener Grundschulen, in der Spreewald-Schule, in den 
Horten und den Kitas. Die erhöhten Aufwendungen werden im 
Zuge einer pflichtgemäßen und bedarfsgerechten Ausstattung 
der genannten Kindereinrichtungen für Lernmaterial etc. anfal-
len, zu der die Stadt Lübben als jeweiliger Träger der Einrichtun-
gen verpflichtet ist. 
Darüber hinaus sollen, um kurzfristig handlungsfähig zu sein, 
aus diesem Produkt auch Kosten getragen werden können, die 
durch den Landkreis oder das Staatliche Schulamt zu tragen 
wären, aber von diesen Trägern nicht kurzfristig zur Verfügung 
gestellt werden können. Eine Erstattungszusage ist von diesen 
jeweils vorab einzuholen.
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Die Stadtverordneten beschlossen im nichtöffentlichen Teil der 
Beratung:
•	 Beschluss Nr.: 2015/011
Das innerhalb des Wohngebietes „Brunnenstraße“ an der öf-
fentlichen Verkehrsanlage „Heideweg“ in Lübben (Spreewald) 
gelegene kommunale Grundstück Gemarkung Lübben, Flur 16, 
Flurstück 361 mit 761 qm wird zum Zweck der Errichtung eines 
Wohngebäudes veräußert.
Der Verkauf erfolgt zum Kaufpreis von 44.138,00 Euro das ent-
spricht 58,00 Euro/qm.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
•	 Beschluss Nr.: 2015/012
Die in dem Bereich des ehemaligen Tennisplatzes am Nachtigallen-
weg in Lübben (Spreewald) gelegenen kommunalen Grundstücke 
Gemarkung Lübben, Flur 19, Flurstücke 281 mit 978 qm, 283 mit 
927 qm und 285 mit 1.338 qm werden zum Zweck der Errichtung 
von mehreren Wohngebäuden, je nach Zulässigkeit, mit einem Ge-
samtinvestitionsvolumen von ca. 800.000,00 Euro, veräußert.
Der Verkauf erfolgt zu einem Kaufpreis von 183.935,00 Euro.
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

•	 Beschluss Nr.: 2015/017
Das innerhalb der „Pfaffenbergsiedlung“ an der öffentlichen Ver-
kehrsanlage „An den Eichen“ in Lübben (Spreewald) gelegene 
kommunale Grundstück Gemarkung Lübben, Flur 20, Flurstück 
740 mit 615 qm wird zum Zweck der Errichtung eines Wohnge-
bäudes veräußert.
Der Verkauf erfolgt zum Kaufpreis von 35.670,00 Euro, das ent-
spricht 58,00 Euro/qm.
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

•	 Beschluss Nr.: 2015/018
Das innerhalb der „Pfaffenbergsiedlung“ an der öffentlichen Ver-
kehrsanlage „An den Eichen“ in Lübben (Spreewald) gelegene 
kommunale Grundstück Gemarkung Lübben, Flur 20, Flurstück 
739 mit 645 qm wird zum Zweck der Errichtung eines Wohnge-
bäudes veräußert.
Der Verkauf erfolgt zum Kaufpreis von 37.410,00 Euro, das ent-
spricht 58,00 Euro/qm.
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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Amtliche Bekanntmachung der Beschlüsse des Hauptausschusses  
der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald) vom 16. März 2015

Der Hauptausschuss beschloss im öffentlichen Teil der Beratung:

•	 Vergabe von Ingenieur- und Architektenleistungen - Erweiterung des Parkplatzes am Burglehn - Vorlage 2015/013
 Für das Vorhaben der Erweiterung des Parkplatzes am Burglehn in Lübben (Spreewald), 2. und 3. Bauabschnitt, werden die 

Ingenieur- und Architektenleistungen der Leistungsphasen 2 anteilig und 3 für die Vor- und Entwurfsplanung an das Büro BW & 
P Landschaftsarchitekten, Netzeband, mit einer Summe von 33.123,43 Euro vergeben.

 Abstimmungsergebnis: dafür: 5, dagegen: -, Enthaltungen: -
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Bekanntmachungen anderer Ämter und Behörden
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Öffentliche Bekanntmachung
Flurbereinigung „Pretschen“
Verfahrens-Nr.: 3 001 14

Einladung zur Versammlung der Teilnehmergemeinschaft mit Wahl des Vorstandes 
gemäß § 21 Flurbereinigungsgesetz und § 5 Brandenburgischem Landentwicklungsgesetz

Mit Beschluss vom 09.12.2014 wurde die Flurbereinigung „Pret-
schen“ angeordnet. Die Eigentümer der zum Flurbereinigungs-
gebiet gehörenden Grundstücke sowie die den Eigentümern 
gleichstehenden Erbbauberechtigten sind Teilnehmer des Flur-
bereinigungsverfahrens und bilden die Teilnehmergemeinschaft.
Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Teilnehmergemein-
schaft soll ein Vorstand aus mehreren Mitgliedern gewählt wer-
den.
Zur Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft „Pret-
schen“ werden hiermit alle Teilnehmer am
 Mittwoch, dem 20. Mai 2015 
 Einlass und Beginn der Registrierung der Teilnehmer: 

17.00 Uhr 
 Beginn der Veranstaltung: 18.00 Uhr
in die Pension Döring in 15913 Märkische Heide, OT Pret-
schen, Pretschener Anger 29 eingeladen.

Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft 
während der Dauer des Flurbereinigungsverfahrens; ihm obliegt 
die Durchführung des Verfahrens. Zur Erledigung seiner Aufga-
ben im Flurbereinigungsverfahren bedient sich der Vorstand des 
Verbandes für Landentwicklung und Flurneuordnung. Die Mit-
glieder des von der Teilnehmergemeinschaft zu wählenden Vor-
standes sollen die verschiedenen Interessen der Teilnehmer im 
Flurbereinigungsverfahren möglichst umfassend vertreten.

Der Vorstand wird von den im Wahltermin anwesenden Teilneh-
mern oder Bevollmächtigten gewählt. Jeder Teilnehmer oder Be-
vollmächtigte hat eine Stimme. Gemeinschaftliche Eigentümer 
gelten als ein Teilnehmer. Sollte ein Teilnehmer am Wahltermin 
verhindert sein, kann er sich durch eine Person seines Vertrau-

ens vertreten lassen. In diesem Fall ist dem Bevollmächtigten 
eine schriftliche Vollmacht mitzugeben. Bitte bringen Sie Ihren 
Personalausweis mit.
Gewählt werden kann nur, wer anwesend ist oder wer vorher ge-
genüber der Flurbereinigungsbehörde schriftlich die Bereitschaft 
zur Kandidatur erklärt hat.

Das Flurbereinigungsverfahren „Pretschen“ umfasst Teile fol-
gender Flure:

Gemarkung Gröditsch, Flur 1, 2, 4
Gemarkung Neu Schadow, Flur 2, 3
Gemarkung Kuschkow, Flur 2, 3
Gemarkung Pretschen Flur 1, 2, 4.

Die zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Flurstücke wurden 
mit dem Beschluss zur Anordnung des Flurbereinigungsverfah-
rens in den betroffenen und angrenzenden Gemeinden öffentlich 
bekannt gemacht.
Des Weiteren wird auf der Teilnehmerversammlung zu den 
nächsten Schritten im Flurbereinigungsverfahren informiert.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Ulrike Friedrichs
Regionalteamleiterin Bodenordnung


